
Baustelle: Maximilian-Kolbe-Schule in Wiebelskirchen Gefährdungsbeurteilung [4] Elektrisch angetriebene Arbeitsmittel [12] Gerüstbau [19] Seitenschutz [18] Gefahrstoffe [70]

Baumaßnahme: Umbau und Sanierung Funktion Name/Anschrift Ansprechpartner Telefon
Bauherr Bischöfliches Generalvikariat Herr Hauth 0651 / 7105325

des Bistums Trier 
Bauzeit: Juni 2020 bis Juni 2023 Mustorstraße 2 Herr Flesch 0651 / 7105416

54290 Trier
örtl. Bauüberwachung berwanger:architektur gmbh Frau Berwanger 06851 / 904151

Umfang der Arbeiten Julius-Bettingen-Straße 7 0173 / 6996655
siehe Baubeschreibung 66606 St. Wendel Herr Finkbeiner 06851 / 904151

0172 / 2927259

Arbeitsablauf ●  Unterweisung der Beschäftigten Famis GmbH Herr Reinert 0681 / 6071883
siehe Bauzeitenplan ●  Schutzbrille oder Schutzhaube und Preußenstraße 19 0151 / 16140914

    Gehörschutz benutzen 6611 Sarbrücken Herr Ruppel 06834 / 7820630
●  ggf. Atemschutz (gef. Staub) Bauaufzüge mit [65] 0173 / 6637783

Gewerke Gerüstbauarbeiten Personenbeförderung Herr Kerchner 0681 / 6071597
Abbrucharbeiten
Baustromverteiler Schweißen [6]

Bauzaun  Elektrische Anlagen auf Baustellen [1] Hubarbeitsbühne [35]

Baustelleneinrichtung SiGe-Koordinator Ing.-Büro Herr Schorr 06853 / 400686
Schadstofausbau Schäfer + Schorr GmbH 0163 / 3170151
Verkehrssicherung Geierschell 16
EMB- Arbeiten 66646 Marpingen
Malerarbeiten Aufsichtsbehörde Landesamt für Umwelt und 0681 / 85 000
Fassadensanierung Arbeitsschutz
Elektro Don - Bosco - Str. 1
Heizung / Lüftung / Sanitär 66199 Saarbrücken
Trockenbau Berufsgenossenschaft BG Bau 0721 / 81020
Malerarbeiten Steinhäuserstraße 10

76135 Karlsruhe
Krankenhäuser Diakonie Klinikum Neunkirchen gGmbH 06821 / 18-0

Brunnenstraße 20
66538 Neunkirchen

Zusammenarbeit Führt der Auftragnehmer Bauleistungen aus, die zeitlich und örtlich mit Aufträgen anderer Unternehmer Marienhaus Klinikum Ottweiler 06824 / 3070
mehrerer Arbeitgeber zusammenfallen, so ist er gemäß § 8 Arbeitsschutzgesetz bzw. den Hohlstraße 2-4

Allgemeinen Unfallverhütungsvorschriften (§ 6 DGUV-V1 / BGV A1) zur Abstimmung und Vermeidung Abbrucharbeiten von Hand [13] 66564 Ottweiler
gegenseitiger Gefährdungen mit den anderen Unternehmern verpflichtet. Giftnotruf: 06841 / 19240
Eine verantwortliche Person für die Koordinationspflicht nach § 8 ArbSchG bzw. § 6 DGUV-V1 / BGV A1 Hochgelegene Arbeitsplätze (Stehleiter) [2]

ist von jedem Auftragnehmer zu benennen und dem Bauherrn mitzuteilen. Rettungsdienst 112

Feuerwehr 112
Baustellenvorbereitung Der AN hat sich über Ver- und Versorgungsleitungen kundig zu machen

Im und außerhalb des Gebäudes sind die erforderlichen Leitungen frei zu schalten.
Verkehrsrechtliche Anordnung (VRA) ist einzuholen (Sperrung Gehwege und Fahrbahn) Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz [44] Notruf 112

Sicherung Dritter Die Baustelleneinrichtungsfläche wird komplett eingezäunt.  

Zufahrt zur Baustelle: Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt über öffentliche Straßen. Erste Hilfe [73] Asbestzementprodukte [33]

Toiletten, Wasser, Die Baustelleneinrichtung mit Sozialräumen befindet sich im Baufeld (BE-Fläche)
Pausenräume: Abbrucharbeiten [34]

Erste Hilfe: Ersthelfer werden jeweils von den ausführenden Firma gestellt. Anlegeleiter [37]

Feuerlöscher Mittel für Erste Hilfe sind auf der Baustelle von jedem Auftragnehmer für sein Personal zur Verfügung.
Telefon zu stellen.

Ein Feuerlöscher ist von jedem Auftragnehmer auf der Baustelle vorzuhalten.
Beim Brennschneiden ist der Feuerlöscher mitzuführen.

Parallele Arbeiten: Parallele Arbeiten finden räumlich getrennt statt.
Koordination Die Koordination erfolgt vor Ort.

gemeinsam genutzte Arbeitspläne, Baustromverteiler, Bauzaun, Fassadengerüst
Sicherungseinrichtungen

mitgeltende Dokumente Leistungsbeschreibung, Baustelleneinrichtungsplan, Montageanweisungen, Baustellenordnung
Betriebsanweisung, Arbeitsanweisungen, Unterweisungen, Abbruchanweisungen, A+S Pläne Montage (M) / Demontage (D) von Anlagen, Rohren, [49]

Baustellenbezogene Gefährdungsbeurteilungen der einzelnen Arbeitgeber gemäß  § 5 ArbSchG techn.  Einrichtungen
verkehrsrechtliche Anordnungen

bes. gefährl. Arbeiten Schadstoffausbau Asbest, KMF
gem. Anlage 2

Fahrbare Arbeitsbühnen [51] Hochgelegene Arbeitsplätze (Bockgerüst) [3]

Arbeiten in kontaminierten Bereichen [32]

Kraftfahrzeugbetrieb [8]

Alte Mineralwolle-Dämmstoffe [64]

Glaswolle, Steinwolle mit krebs -
verdächtigen Eigenschaften

Ladungssicherung [72]

Lastaufnahmemittel [26]

Transport von Baumaschinen [71]

Generell geltende Vorschriften gewerkspezifisch geltende Vorschriften

Arbeitsschutzgesetz DGUV Regel 100-500 Betreiben von Arbeitsmitteln
Betriebssicherheitsverordnung DGUV Regel 101-004 kontaminierte Bereiche
Arbeitsstättenverordnung und -richtlinie DGUV Regel 101-005 Personenaufnahmemittel
TRBA500 Allg. Hygiene DGUV Regel 101-009 Vermessungsarbeiten Maßnahmen Gegenseitige Gefährdung Lösung                   2020 2021
Gefahrstoffverordnung DGUV Regel 101-014 Schalung-u. Traggerüstbau Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Januar Februar März April
PSA-Benutzungsverordnung DGUV Regel 101-601 Branche Rohbau 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

DGUV Regel 101-603 Branche Abbruch und Rückbau 1. Baustelleneinrichtung
ASR V3 Gefährdungsbeurteilung DGUV Regel 109-005 Gebrauch v. Anschlag-Drahtseilen

ASR A 1.8 Verkehrswege DGUV Regel 112-190 Atemschutz 2. Erste Hilfe Ersthelfer, Verbandsmaterial
ASR A 2.1 Schutz vor Absturz, herabfallende Teile DGUV Regel 112-198 Schutzausrüstungen gegen Absturz Rettungstransportmittel
ASR A 3.4/7 Sicherheitsbeleuchtung DGUV Regel 101-016 Dacharbeiten Sanitätscontainer ab 50 Personen
ASR A 4.1 Sanitärräume DGUV Regel 101-602 Ausbau 3. Sozial- und Pausenräume
ASR A 4.2 Pausen- u. Bereitschaftsräume DGUV Regel 101-604 Tiefbau

ASR A 4.3 Erste Hilfe DGUV Information 201-006 Maler- und Lackierarbeiten 4. Baustromverteiler Stromschlag monatl. Prüfung
DGUV Information 201-011 tägl. Prüfung

DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der Prävention Handlungsanleitung Arbeits- und Schutzgerüste 5. Verkehrssicherung u. Bauzaun Zutritt Unbefugter tägliche Kontrolle
DGUV Vorschrift 3 + 4 Elektr. Anlagen und Betiebsmittel DGUV Information 201-012 Asbestarbeiten Bauzaun geschlossen halten
DGUV Vorschrift 38 + 39 Bauarbeiten DGUV Information 201-023 Sicherheit von Seitenschutz 6. Gerüstbau Absturz Aufbau- und Verwendungs-
DGUV Vorschrift 52 Krane DGUV Information 203-001 - Sicherheit bei Bauaufzug anleitung, Statik
DGUV Vorschrift 56 + 57 Arbeiten mit Schussapparate Arbeiten an elektrischen Anlagen Treppenturm
DGUV Vorschrift 70 Fahrzeuge DGUV Information 208-019 Hubarbeitsbühnen Raumgerüst
DGUV Vorschrift 79 Verwendung von Flüssiggas DGUV Information 201-052 Rohrleitungsbauarbeiten

DGUV Information 201-054 Dach-, Zimmerer- und 7. Abbruchgewerke Absturz Fassadengerüst
DGUV Regel 100-001 Grundsätze der Prävention Holzbauarbeiten Innengerüst / Raumgerüst
DGUV Regel 112-189 Benutzung von Schutzkleidung Abbrucharbeiten Arbeitsgerüste
DGUV Regel 112-192 Augen- und Gesichtsschutz Bausteine Merkheft: Schadstoffausbau Hubsteiger
DGUV Regel 112-194 Benutzung von Gehörschutz Hochbauarbeiten
DGUV Regel 112-195 Schutzhandschuhe Abbrucharbeiten herabfallende Gegenstände und keine übereinanderliegende 

Seile und Ketten als Anschlagmittel im Baubetrieb Bauteile Arbeitsplätze
Bausteine Merkheft Gerüstbauarbeiten
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Bau Installationsarbeiten Stromschlag Freischaltung elektr. Leitungen
DGUV Information 201-057 Schutz gegen Absturz Dacharbeiten Verbrühungen Freischaltung Heizleitungen
DGUV Information 208-016 Leitern und Tritte Maler- und Lackierarbeiten Freisetzung Schadstoffe Abschotten der Arbeitsbereiche
DGUV Information 209-023 Lärm am Arbeitsplatz Wand- und Bodenbelagarbeiten 8.  EMB-Arbeiten / Abbruch herabfallende Gegenstände keine übereinanderliegende 

Glaser- und Fensterbauarbeiten und Bauteile Arbeitsplätze
TRBS 1111 Gefährdungsbeurteilung Betonerhaltungs-, Bautenschutz-, Isolierarbeiten erhöhte Arbeitsplätze Absturz Arbeitsgerüste / Seitenschutz
TRBS 1201 Prüfung von Arbeitsmitteln Innenausbau- und Verputzarbeiten Treppen Seitenschutz ab 1,0 m
TRBS 1203 befähigte Personen Tiefbauarbeiten Wand- und Deckenöffnungen Seitenschutz / Abdeckungen
TRBS 2111 Mechanische Gefährdung

TRBS 2121 Gefährdung von Personen durch Absturz DIN 128120 / DIN 4420 Arbeits- und Schutzgerüste 9. Fassadenarbeiten Absturz Fassadengerüst
herabfallende Gegenstände und räumliche Trennung 

TRBA/TRGS 406 Sensibilis. Stoffe für die Atemwege Bauteile

TRGS 519 Asbestarbeiten 10. Dacharbeiten Absturz Fassadengerüst
TRGS 521 Künstliche Mineralfasern herabf. Gegenstände und Bauteile räumliche Trennung 
TRGS 524 Schutzmaßnahmen bei 11. Fenster, Türen, Tore usw. Absturz Fassadengerüst

Tätigkeiten in kontamienierten Bereichen herabfallende Gegenstände und räumliche Trennung 
TRGS 551 PAK Bauteile
TRGS 559 Mineralischer Staub 12. Ausbaugewerke

Alarmplan

Arbeiten mit PSA gegen Absturz sowie Schweiß-, 
Schneid-, Löt-, und Flexarbeiten sind der Bauüberwachung und  

dem Sicherheitskoordinator vorher anzuzeigen.

BGV Trier
Mustorstraße 2, 54290 Trier
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Vor der Arbeit
• Feststellen, ob es ein Gefahrstoff ist.
• prüfen, ob ungefährlicher Stoff verwendet 

werden kann
• Falls ein Gefahrstoff verwendet werden 

muss, Produktinformation und 
Sicherheitsdatenblatt vorhalten

• Betriebsanweisung erstellen
• Beschäftigte unterweisen und Gefährdungen 

aufzeigen
• Beschäftigte über Erste-Hilfe-Manahmen 

unterrichten

Während der Arbeit
• Nicht essen, trinken, rauchen
• Hautkontakt vermeiden
• benetzte Kleidungsstücke sofort ausziehen
• Hautschutz beachten

Absturzsicherungen durch Seitenschutz bzw. Absperrungen sind erforderlich z.B. an:
• Arbeitsplätzen und Verkehrswegen an oder über Wasser oder anderen festen oder 

flüssigen Stoffen, in denen man versinken kann, unabhängig von der Absturzhöhe ,
• frei liegenden Treppenläufen und Treppenabsätzen, Wandöffnungen und dauerhaft 

eingerichteten Verkehrswegen bei mehr als 1,00 m Absturzhöhe ,
• allen übrigen Arbeitsplätzen bei mehr als 2,00 m Absturzhöhe,
• Absturzkanten von Öffnungen und Vertiefungen in Böden, Decken und Dachflächen
• ≥ 9,00 m2 und Kantenlängen ≥ 3,00 m.

Technische und organisatorische Schutzmaßnahmen
• Tätigkeiten mit Asbestzementprodukten sind der Aufsichtsbehörde und der 

Berufsgenossenschaft schriftlich anzuzeigen.
• Gefährdungsbeurteilung mit Arbeitsplan aufstellen und zusammen mit der Anzeige der

zuständigen Behörde (z.B. Gewerbeaufsichtsamt) vorlegen. Angaben z.B. über:
• Art und Dauer der Arbeiten
• Arbeitsablauf und vorgesehene technische Schutzmaßnahmen
• persönliche Schutzausrüstungen
• Dekontamination der Beschäftigten
• Abfallbehandlung und Entsorgung 
• Betriebsanweisung aufstellen mit Angaben z.B. über:
• Arbeitsbereiche, Arbeitsplatz, Tätigkeit
• Gefahren für Mensch und Umwelt
• Schutzmaßnahmen, Verhaltensregeln und hygienische Maßnahmen
• Verhalten im Gefahrfall
• Erste Hilfe
• sachgerechte Entsorgung.
• Für Reinigungs- und andere Arbeiten mit Absaugung asbesthaltiger Materialien nur 

zugelassene und geprüfte Industriestaubsauger oder Entstauber der Staubklasse H mit 
Zusatzanforderung „Asbest“ verwenden.

• Arbeitsbereiche abgrenzen und mit Warnschildern kennzeichnen.
• Die Arbeiten sind unter Leitung eines sachkundigen Aufsichtsführenden auszuführen 

(Sachkundenachweis). Dieser muss während der Arbeiten ständig anwesend sein.
• Unbeschichtete Asbestzementprodukte an der bewitterten Oberfläche mit 

staubbindenden MItteln besprühen oder mit Wasser feucht halten.
• Befestigungen sorgfältig lösen. Bauteile möglichst zerstörungsfrei ausbauen und nicht 

aus Überdeckungen oder über Kanten ziehen.
• Befestigungsmittel, Bruch und Kleinteile, Dichtungsschnüre usw. in Behältern sammeln. 

Behälter kennzeichnen.
• Keine Schuttrutschen verwenden. Material nicht werfen, sondern von Hand oder mit 

Hebezeug transportieren.
• Bei Arbeiten an Außenwandbekleidungen Planen oder Folien zum Auffangen und 

Sammeln herabfallender Bruchstücke auslegen.
• Nach dem Entfernen der Asbestzementprodukte Untergrund gründlich absaugen oder 

feucht reinigen.
Zusätzliche Hinweise für Arbeiten in Innenräumen
• Arbeitsräume geschlossen halten.
• Nach Beendigung der Arbeiten sämtliche Oberflächen gründlich absaugen und feucht 

wischen.
• Vor Freigabe des Raumes einen mindestens 30-fachen Luftwechsel durchführen.
• Können die Asbestzementprodukte nicht zerstörungsfrei ausgebaut werden, sind 

Raumabschottung und Unterdruckhaltung erforderlich. Außerdem ist mindestens eine 
Einkammerschleuse als Verbindung zum Arbeitsbereich zu verwenden.

Persönliche und hygienische Schutzmaßnahmen
• Schutzanzug (mindestens EGKat. III, Typ 5) und Atemschutz mindestens mit Partikelfilter 

P2 oder partikelfiltrierende Halbmaske FFP2 verwenden.
• Chemikalienschutzanzüge (ugs. Einweganzüge) nach Schichtende in besonders 

gekennzeichneten Behältern sammeln.
• Straßenkleidung getrennt von Arbeitskleidung aufbewahren.

• Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung ermitteln, ob es sich bei der in Frage 
stehenden Mineralwolle um „alte“, also krebsverdächtige Produkte handelt.

• Material nicht reißen.
• Ausgebautes Material nicht werfen.
• Aufwirbeln von Staub vermeiden.
• Stäube mit Industriestaubsauger (mindestens Kategorie M) aufnehmen bzw. feucht 

reinigen, nicht mit Druckluft abblasen oder trocken kehren.
• Abfälle am Entstehungsort möglichst staubdicht verpacken und kennzeichnen. Für den 

Transport geschlossene Behältnisse (z.B. Tonnen, reißfeste Säcke, Big-Bags) 
verwenden.

• Betriebsanweisung erstellen.
• Beschäftigte unterweisen.
• Maßnahmen entsprechend der Expositionskategorie festlegen.

• Arbeiten in kontaminierten Bereichen nach DGUV 
Regel 101-004 „Kontaminierte Bereiche“ (bisher 
BGR 128) bzw. TRGS 524 sind Bau- bzw. 
Sanierungsarbeiten inkl. der vorbereitenden
Arbeiten in Bereichen, die mit Gefahrstoffen oder 
biologischen Arbeitsstoffen verunreinigt sind.

• Schutzhandschuhe, Fußschutz, Schutzkleidung 
und Atemschutz nach Eigenschaften der Gefahr-
/Biostoffe und zu erwartender 
Exposition/Gefährdung.

• Tragezeiten und tragefreie Zeiten der PSA in der 
Planung berücksichtigen (Auswirkungen auf 
Bauzeit beachten!).

• Erarbeiten eines Arbeits- und Sicherheitsplans (A+S-Plan) durch Sachkundigen nach 
DGUV Regel 101-004 (bisher BGR 128):

 Angaben zu Art und Konzentration der Gefahrstoffe bzw. biologischen 
Arbeitsstoffe,

 Ermittlung der zu erwartenden Gefahren (Mobilität, gefährliche Eigenschaften, 
Wirkungen),

 Ermittlung der auszuführenden Tätigkeiten,
 Gefährdungsbeurteilung,
 Beschreibung geeigneter Schutzmaßnahmen,
 bei hoher Gefährdung A+S-Plan mit Fach- und Aufsichtsbehörden abstimmen,
 Ausschreibung lt. A+S-Plan.
 Tätigkeitsbezogene Betriebsanweisungen erstellen.
 Beschäftigte vor Beginn der Arbeiten über besondere Gefahren und den 

Gebrauch der Schutzausrüstungen unterweisen.

• Lastenhandhabung (D/M)
• EX - Atmosphäre (D/M)
• elektrische Leitungen spannungsfrei (D)
• Sicherung herabstürzender Teile (D/M)
• Freigabe durch den AG erforderlich ? 

(M/D)
• Abbruchanweisung erstellen (D)
• Arbeit in engen Räumen, 

Sauerstoffgehalt prüfen (D/M)
• Fluchtwege vorhanden? (D/M)
• Hochgelegene Arbeitsplätze, Gerüste 

erforderlich (D/M)
• Gefahrstoff in Dichtungen, Asbest, KMF 

(D)
• Gefahrstoff in Leitungen, 

Produktionsrückstände(D)
• Schweißarbeiten, Feuerlöscher

• Bei Schweiß-, Schneid- und Lötarbeiten in Bereichen mit Brand- und Explosionsgefahr muss 
eine Schweißerlaubnis vorliegen.

• Alle brennbaren Teile aus der gefährdeten Umgebung entfernen.
• Brandwache und geeignete Feuerlöschmittel, z.B. Pulverlöscher, während der 

schweißtechnischen Arbeiten bereitstellen.

• Lastaufnahmemittel müssen mit den für den Betrieb wichtigen Angaben gekennzeichnet 
sein, z.B. Eigengewicht und Tragfähigkeit. Sie dürfen nicht überlastet werden.

• Betriebsanleitung beachten.
• Tragfähigkeit überprüfen.
• Verbindungsmittel (z.B. Schäkel, Steck- und Schraubbolzen) gegen unbeabsichtigtes

Lösen und Herabfallen sichern.
• Lastaufnahmemittel bestimmungsgemäß verwenden und lagern.
• Kraftschlüssig wirkende Lastaufnahmemittel nicht über Personen schwenken.

• Persönliche Schutzausrüstungen gegen Absturz (PSAgA) sind zu benutzen, wenn
 Absturzsicherungen (Seitenschutz) aus arbeitstechnischen Gründen nicht 

möglich
und
 Auffangeinrichtungen (Fanggerüste, Dachfanggerüste, Auffangnetze)

unzweckmäßig sind.
• PSA gegen Absturz können benutzt werden

 bei Arbeiten geringen Umfanges, z.B. in der Nähe von Flachdachkanten, 
oder in der Nähe von Bodenöffnungen,

 an Gittermasten,
 bei Montagearbeiten,
 in Verbindung mit Steigeinrichtungen (Steigleitern, Steigeisengänge).

• Dabei ist Folgendes zu beachten:
 Auffangsysteme mit Auffanggurten und Geräten mit energieabsorbierender 

Funktion oder Falldämpfer benutzen, wenn Maßnahmen zum Auffangen
Abstürzender oder Abrutschender durchzuführen sind.

 PSA gegen Absturz vor jeder Benutzung durch Inaugenscheinnahme 
überprüfen.

 Prüfung durch einen Sachkundigen nach Bedarf, mindestens jedoch einmal 
jährlich.

• Aufzugsanlagen auf tragfähigem Untergrund aufstellen.
• Auf- und Abbau nur unter Beachtung der Betriebsanleitung. Dort sind die Montageart, die

Montagereihenfolge und die Sicherungsmaßnahmen für die Monteure beschrieben, z.B. 
wie sich diese gegen Absturz sichern und in welchen Abständen der Mast an festen 
Gebäudeteilen zu verankern ist.

• An den Haltestellen sichere Übergänge vorsehen.
• Elektrisch betriebene Aufzugsanlage nur über besonderen Speisepunkt mit Schutzmaß -

nahme anschließen, z.B. Baustromverteiler mit Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD).
• Bei Gefahr durch herabfallende Gegenstände den unteren Zugang mit Schutzdach 

sichern
• und Gefahrbereich wirksam absperren.
• Zugänge zum Antrieb der Aufzugsanlage verschlossen halten.
• Die Bedienung eines Bauaufzuges zur Personenbeförderung erfolgt durch eine 

unterwiesene und beauftragte Person, die in der Lage sein muss, im Bedarfsfall den 
Notablass in der Kabine betätigen zu können und die außerdem die Aufzugsanlage
regelmäßig auf augenscheinliche Mängel überprüft.

• Aufzugsanlagen sind überwachungsbedüftige Anlagen nach Betriebssicherheits -
verordnung.

• Leitern standsicher aufstellen, gegen Einsinken und 
Umfallen sichern. Auf wirksame Spreizsicherung 
achten.

• Stehleitern nicht wie Anlegeleitern benutzen. 
• Auf Treppen und schiefen Ebenen nur Stehleitern 

mt Holmverlängerungen einsetzen.
• Jede Homverlängerung mit Leiterklammern bzw. 

Klemmlaschen befestigen. Befestigungsabstand 
gemäß Montageanleitung.

• Von Stehleitern nicht auf andere Arbeitsplätze und 
Verkehrswege übersteigen.

• Die obersten zwei Sprossen bzw. Stufen von 
Stehleitern nicht besteigen; nur bei Leitern mit 
Sicherheitsbrücke und Haltevorrichtung bzw. 
Podest mit Umwehrung ist das betereten der 
obersten Trittfläche zulässig.

• Leitern im Verkehrsbereich z.B. durch 

• Richtigen Anlegewinkel einhalten.Er beträgt bei
 Sprossenanlegeleitern 65–75°
 Stufenanlegeleitern 60–70°

• Leitern nur an sichere Stützpunkte anlehnen. Mindestens 1 m 
über die Austrittsstelle hinausragen lassen.

• Anlegeleitern gegen Ausgleiten, Umfallen, Umkanten,
Abrutschen und Einsinken sichern, z.B. durch:

 Anbinden des Leiterkopfes,
 Fixieren des Leiterfußes,
 Verwendung von Leiterzubehör wie z.B. 

Fußverbreiterungen, Leiterhaken, dem Untergrund
angepasste Leiterfüße,

 Einhängevorrichtungen.
• Leitern im Verkehrsbereich z.B. durch Absperrungen sichern.
• Bei Bauarbeiten darf:

 kein höherer Standplatz als 5,00 m eingenommen 
werden,

 der Beschäftigte bei einer Standhöhe von mehr als 2,00 
m nicht länger als 2 Stunden je Arbeitsschicht arbeiten.

• Leitern als Aufstiege zu Arbeitsplätzen nur bei geringer 
Gefährdung und geringer Verwendungsdauer einsetzen und 
wenn dabei

 der zu überbrückende Höhenunterschied ≤ 5,00 m ist,
 sie als Gerüstinnenleiter max. zwei Gerüstlagen 

verbindet
Ausnahme:
Der Einbau von Treppen in Schächten und 
Gerüstinnenleitern ist nicht möglich.

• Fahrbare Arbeitsbühnen dienen als Arbeitsmittel 
für zeitweilige Arbeiten an hochgelegenen
Arbeitsplätzen in und außerhalb von Gebäuden. 
Die Belaghöhe richtet sich nach der Aufbau- und
Verwendungsanleitung des Herstellers und darf

• in Gebäuden maximal 12,00 m
• und
• außerhalb von Gebäuden maximal 8,00 m 

betragen.
• Das Anbringen von Hebezeugen ist verboten. 

Ausnahme: Die Aufbau- und 
Verwendungsanleitung lässt dieses ausdrücklich 
zu.

• An fahrbaren Arbeitsbühnen muss an der
jeweiligen Arbeitsebene ein dreiteiliger 
Seitenschutz vorhanden sein.

• Aufenthalt von Personen auf fahrbaren 
Arbeitsbühnen während des Verfahrens ist nicht
zulässig.

• Bei aufkommendem Sturm und nach Beendigung 
der Arbeiten fahrbare Arbeitsbühnen gegen 
Umsturz sichern.

• Bockgerüste mit Belaghöhen von mehr als 2,00m nach Aufbau- und 
Verwendungsanleitung verstreben.

• Bockgerüstzugang nur über Anlegeleitern.
• Seitenschutz aus Geländerholm, Zwischenholm und Bordbrett vorsehen, wenn nach der 

Gefährdungsbeurteilung ein Absturzsicherung erforderlich ist.

• Zurrmittel (Drahtseile, Ketten und Gurte) nach dem Gewicht der zu 
transportierenden Baumaschine bemessen und auswahlen.

• Geeignete Auffahrrampen verwenden
• Beim Befahren der Rampe darf sich niemand neben und hinter der Rampe 

aufhalten (Kipp- und Abrollgefahr).

Vor Antritt der Fahrt beachten:
• Fahrzeug auf betriebssicheren Zustand kontrollieren, insbesondere Bremsen, 

Beleuchtung, Warneinrichtungen, Reifen.Fahrt nicht antreten, wenn Mängel vorhanden 
sind, die die Betriebssicherheit gefährden.

• Vorhandensein von Warn weste, Warndreieck und Verbandkasten kontrollieren.
• Sicherheitsgurt anlegen.

• Zurrmittel, z.B. Gurte, nach dem Gewicht der zu sicherndenLadung auswählen.
• Zurrverfahren auswählen, Diagonal- oder Niederzurren .
• Nur gekennzeichnete Zurrmittel verwenden.
• Zurrmittel prüfen:

 vor jeder Benutzung auf augenscheinliche Mängel,
 i.d.R. jährlich durch eine „zur Prüfung befähigte Person“ (z.B. Sachkundiger).

• Lastverteilungsplan des Fahrzeuges beim Beladen berücksichtigen.
• Zurrmittel nicht über die Ladebordwand legen und unterhalb der Ladefläche befestigen.

• Zur Organisation der Ersten Hilfe gehören sachliche, personelle und informative 
Voraussetzungen, eine Beratung durch den Betriebsarzt wird empfohlen.

• Unter Berücksichtigung der Tabelle müssen folgende Mittel und Einrichtungen zur 
Ersten Hilfe sowie Personen vorhanden sein:

 Meldeeinrichtungen, über die Hilfe herbeigerufen werden kann (z.B. Telefon, 
Funk),

 Erste-Hilfe-Material (z.B. Verbandmaterial, Hilfsmittel, Rettungsdecke sowie 
gemäß Gefährdungsbeurteilung erforderliche medizinische Geräte und 
Arzneimittel),

 Erste-Hilfe-Räume, in denen Erste Hilfe geleistet oder die ärztliche 
Erstversorgung durchgeführt wird,

 Rettungsgeräte (z.B. Lösch decken, Atemgeräte, Schneidgeräte, 
Abseilgeräte),

 Rettungstransportmittel (z.B. Krankentrage, Rettungstücher),
 Ersthelfer mit der Grundausbildung von 9 Unterrichtseinheiten, Fortbildung in 

regelmäßigen Abständen von 2 Jahren mit 9 Unterrichtseinheiten,
 Betriebssanitäter, die an der Grundausbildung und dem Aufbaulehrgang für 

den betrieblichen Sanitätsdienst teilgenommen haben.
• Vorhanden bzw. bekannt sein müssen allen Beschäftigten:

 der Alarmplan,
 Flucht- und Rettungswege,
 Namen und Aufenthaltsort bzw. Funktelefonnummer der Ersthelfer bzw. 

Betriebssanitäter,
 Standorte der Verbandkästen, Rettungstransportmittel, Rettungsgeräte und 

des Erste- Hilfe-Raumes,
 Aushang „Anleitung zur Ersten Hilfe“ mit Rufnummer 112.

• Angegeben werden müssen bei einem Notruf (Tel. 112):
 Wo ist der Unfallort?
 Was ist geschehen?
 Wie viele Erkrankte/Verletzte?
 Welche Erkrankungen/Verletzungen?
 Warten auf Rückfragen! Notruf nicht von sich aus beenden, sondern warten, 

bis das Gespräch von der Rettungsleitstelle beendet wurde.

• Elektrische Anlagen und 
Betriebsmittel dürfen nur von 
Elektrofachkräften oder von 
elektrotechnisch unterwiesenen 
Personen unter Leitung und Aufsicht 
von Elektrofachkräften errichtet, 
verandert und instand gehalten 
werden.

• Leitungsroller mussen aus 
Isolierstoff bestehen. Sie müssen 
eine Überhitzungs-
Schutzeinrichtung haben. Die 
Steckdosen müssen 
spritzwassergeschützt ausgeführt 
sein.

• Schalter und Steckvorrichtungen 
müssen mindestens 
spritzwassergeschützt ausgeführt 
sein und eine ausreichende 
mechanische Festigkeit besitzen.

• Gerüst aufstellen, Absturzsicherungen erstellen.
• Abwurföffnungen sichern.
• Abbruchanweisung erstellen.
• Bei Einsturzgefahr von Bauteilen Arbeiten sofort einstellen, Gefahrenbereich 

verlassen, Baustelllenbereich sichern

• Staubarme 
Abbruchverfahren 
anwenden, wenn dies 
nicht möglich ist, 
Staubentwicklung mit 
Wasser einschränken 
bzw. Atemschutzgeräte 
benutzen, z.B. 
Filtermasken mindestens 
mit P2-Filter.

• Verbindungen und 
Anschlüsse von 
Bauteilen erst lösen, 
wenn diese gegen 
Herabfallen gesichert 
sind, z.B. durch 
Anschlagen am 
Hebezeug.

• Schriftliche Abbruchanweisungen sind z.B. erforderlich bei Abbruch mit Großgeräten, 
Demontieren, Sprengen, Umgang mit Gefahrstoffen und Gebäudeschadstoffen.

• Vor Beginn der Abbrucharbeiten ist der bauliche Zustand des abzubrechenden 
Bauwerkes und angrenzender Bauteile in statischer und konstruktiver Hinsicht zu 
untersuchen, ggf. ist ein Abbruchstatiker einzubeziehen.

• Art, Zustand und Lage vorhandener Ver- und Entsorgungsleitungen feststellen.
• Gebäudeschadstoffe und biologische Arbeitsstoffe ermitteln, Arbeitsanweisungen 

aufstellen und entsprechende Schutzmaßnahmen treffen.
• Die Abbruchanweisung muss u.a. Angaben enthalten über:

 konstruktive Besonderheiten
 Art, Umfang und Reihenfolge der Arbeiten
 Abbruchverfahren
 Art und Anzahl der einzusetzen den Geräte und Maschinen,
 Hilfskonstruktionen, erforderliche Gerüste und Aufstiege,
 Absturzsicherungen
 Abbruchtiefen und mögliche Auswirkungen auf angrenzende Gebäude
 Sicherungsmaßnahmen, z.B. Absperren von Gefahrbereichen
 Schutzmaßnahmen gegen auftretende Gefahrstoffe

• Abbruchobjekt muss durch Aufsichtführenden ständig beobachtet werden. Er darf nicht
gleichzeitig andere Tätigkeiten ausführen, z.B. als Baggerführer.

• Bei plötzlich auftretenden Gefahren sofort Arbeiten einstellen.
• Bauteile niemals durch Unterhöhlen oder Einschlitzen zum Einsturz bringen.

• Festlegen/Abgrenzen der zu untersuchenden Arbeitsbereiche, z.B. Betriebsorganisation, 
Objekt, Baustelle, Werkstatt, und der dort auszuführenden Tätigkeiten.

• Ermitteln von Gefährdungen:   
 objekt-/baustellenunabhängig
 objekt-/baustellenspezifisch (systematisch) nach Gewerk und Tätigkeit

• Beurteilen der Gefährdungen.

• Die Montageanweisung muss der 
fachkundigen Person, welche die 
Gerüstbauarbeiten beaufsichtigt, und den 
Beschäftigten am Verwendungsort vorliegen.

• Gerüste nur unter Aufsicht einer 
fachkundigen Person und von fachlich 
geeigneten Beschäftigten auf-, ab- oder 
umbauen.

• Gerüstaufbau von sicheren Arbeitsplätzen
• Nicht einsatzbereite Gerüste -

Verbotszeichen
• Fertigstellung mit Freigabeschild 

kennzeichnen.
• Gerüstbelastung gemäß Lastklasse
• Abstand Gebäude - Bauwerk < 30 cm
• Gerüst fortlaufend mit dem Aufbau zug- und 

druckfest an tragfähigen Bauteilen der 
Fassade verankern.

• Gerüsthöhe: 10 m

• Die Notwendigkeit der Benutzung einer persönlichen Schutzausrüstung (PSA) gegen 
Absturz ergibt sich aus der Gefährdungsbeurteilung (Peitscheneffekt) und/oder aus den 
Vorgaben der Betriebsanleitung des Hubarbeitsbühnenherstellers. Die Befestigung der 
PSA gegen Absturz hat an den vom Hersteller im Arbeitskorb vorgegebenen
Anschlagpunkten zu erfolgen. Das Verbindungsmittel zwischen Auffanggurt und 
Anschlagpunkt sollte so kurz wie möglich gehalten werden, damit Personen nicht aus 
dem Arbeitskorb herausgeschleudert werden können.

• Hubarbeitsbühne entsprechend der Betriebsanleitung standsicher aufstellen und
betreiben.

• Hubarbeitsbühnen nach Einsatzbedingungen, mindestens jedoch einmal jährlich, von 
einer befähigten Person (z.B. Sachkundiger) prüfen lassen. Nachweis dem Prüfbuch 
beiheften.

• Für die Bedienung von Hubarbeitsbühnen nur Personen einsetzen, die
 mindestens 18 Jahre alt und zuverlässig sind
 sowohl in der Bedienung der entsprechenden Hubarbeitsbühne als auch über 

die mit ihrer Arbeit verbundenen Gefährdungen und Schutzmaßnahmen 
unterwiesen sind

 vom Unternehmer hierzu schriftlich beauftragt sind.
• Beim Verfahren der Hubarbeitsbühne dürfen sich Beschäftigte nur auf der Arbeitsbühne 

aufhalten, wenn dies im Betriebshandbuch bescheinigt ist.

SARS CoV 2 (Covid 19) Stand 23.03.2020

Seitens der BauBG gibt es bisher hinsichtlich des Coronavirus keine expliziten Vorgaben für Baumaßnahmen 
(Baustellen). Es gibt eine Handlungshilfe für das Baugewerbe, Hygienetipps und eine Kurz‐Handlungshilfe für die 
Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung.

Aktuelle Informationen der BauBG finden Sie unter:
https://www.bgbau.de/themen/sicherheit‐und‐gesundheit/coronavirus/

Aktuelle Hinweise des BZgA finden Sie unter:
https://www.infektionsschutz.de/

Es sind die allgemeinen Empfehlungen des RKI und der Gesundheitsämter zu beachten und zu berücksichtigen. Des 
Weiteren sind die Vorgaben der Arbeitsstättenrichtlinien durch die Arbeitgeber einzuhalten und die notwendigen 
Einrichtungen zu schaffen.

Auch hinsichtlich der Pausengestaltungen gibt es derzeit keine gesonderten Hinweise. Wir empfehlen hier bei 
gemeinsam genutzten Aufenthaltsräumen die Pausenzeiten anzupassen, damit nicht alle gleichzeitig in den 
Aufenthaltsräumen aufhalten.

Die Empfehlungen des RKI sollten von allen auf der Baustelle Beschäftigten möglichst eingehalten werden. 

Aktuelle Informationen des RKI finden Sie unter folgender Adresse: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html  

● Sanitäreinrichtungen sind gemäß ASR 4.1 durch den Arbeitgeber (soweit nicht durch den Bauherrn zur Verfügung 
gestellt) bereitzustellen.

● Pausen – und Bereitschaftsräume sind gemäß ASR 4.2 durch den Arbeitgeber (soweit nicht durch den Bauherrn 
zur Verfügung gestellt) bereitzustellen. 

Im Rahmen der Fürsorgepflicht haben die Arbeitgeber für ihre Arbeitnehmer alle erforderlichen Maßnahmen zur 
Gefahrenabwendung zu veranlassen!

Die Gefährdungsbeurteilung ist entsprechend um die außergewöhnliche Gefährdungen durch SARS CoV 2 
zu ergänzen!


